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 4. ersucht alle in Betracht kommenden Staaten, den Sicherheitsrat regelmäßig über 
den Stand der von ihnen gemäß den Ziffern 2 und 3 ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten; 

 5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

 
 Auf der 2963. Sitzung mit 12 Stimmen 

bei 2 Gegenstimmen (Jemen und Kuba)  
und 1 Enthaltung (China) verabschiedet. 

 
 


